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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1993

Norm

ABGB §983

ABGB §1405

Rechtssatz

Während des Bestands des Kreditverhältnisses kann die Position des Kreditgebers oder des Kreditnehmers nicht

schlechthin als Ganzes übertragen werden, weil eine solche Vertragsübernahme nur mit Zustimmung des

Vertragspartners möglich ist.
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